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etwa möchten die weiblichen Arbeitnehmer
privilegieren, indem diese nur unter be-
sonderen, durch Verordnung zu bestim-
menden Voraussetzungen zu Nacht- und
Sonntagsarbeit herangezogen werden dür-
ten. Spezielle Rücksicht ist auch auf Ar-
beitnehmerinnen zu nehmen, die einen
Haushalt mit Familienangehörigen besor-
gen. Dieser besondere Schutz der berufs-
tätigen Mütter, so gibt die Frauenkommis-
sion zu bedenken, «zementiert jedoch die
traditionelle Rollenverteilung, wonach aus-
schliesslich die Frau die Verantwortung
für Haushalt und Kindererziehung trägt».
Dazu schwächen derartige Vorschriften die
Stellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt.
Die starre Ausgestaltung der Familie als
gesellschaftliche Grundnorm wirkt sich
auch auf andere Rechtsgebiete (Sozialver-
sicherungsrecht, Strafrecht, Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrecht usw.) aus.

In Exkursen geht der Bericht der Frauen-
kommission auch auf die derzeit vor dem

Parlament liegende Volksinitiative «Gleiche
Rechte für Mann und Frau» und auf das
Personalrecht des Bundes ein.
Was den zweiten Punkt angeht, so ist der
Bund durch das Abkommen Nr. 100 der
Internationalen Arbeitsorganisation als Ar-
beitgeber verpflichtet, Mann und Frau
gleich zu behandeln. Diese Forderung ist
— trotz gewissen Lücken vor allem in der
Sozialversicherung — recht weitgehend
erfüllt.
Gestreift wird schliesslich der internatio-
nale Stand der Gleichberechtigung. Die
grosse Zahl einschlägiger Dokumente in-
ternationaler Organisationen beweist zwar
den hohen Stellenwert der Ratifizierung
von Übereinkünften und der Realisierung
im einzelnen Staat meist ein recht langer
Weg.
Der 70seitige Bericht kann zum Preis von
Fr. 6.50 bei der Eidg. Drucksachen- und
Materialzentrale (EDMZ), 3000 Bern, bezo-
gen werden.

Aus dem Katalog der Ungleichheiten
Am krassesten kommt die unterschiedliche
Stellung von Mann und Frau im Eherecht
zum Ausdruck. Die Revision des Eherech-
tes ist zwar im Gang, doch gelten wohl
noch auf Jahre hinaus folgende Bestim-
mungen des Zivilgesetzbuches über die
Ehefrau:
® Sie kann nicht mitentscheiden, wo die
Familie ihren Wohnsitz hat
® Sie darf nur mit der Bewilligung ihres
Mannes berufstätig sein
® Sie muss ihrem Mann die Verwaltung
des ehelichen Vermögens überlassen und
kann nicht einmal über die Zinsen aus ih-
ren Ersparnissen verfügen
® Sie muss mit der Heirat und allenfalls

ein zweites Mal mit der Scheidung ihren
Namen ändern.
Der Schweizer, der eine Ausländerin hei-
ratet, behält sein Bürgerrecht ohne weite-
res, während die Schweizerin zu diesem
Zweck eine Erklärung abgeben muss. Die
Schweizerin, die das Bürgerrecht auf ihr
Kind übertragen will, muss zur Zeit der
Geburt in der Schweiz wohnen.
Auch bei den Sozialversicherungen sind
die Frauen in verschiedener Hinsicht be-
nachteiligt. Die geplante 10. AHV-Revision
soll hier teilweise Abhilfe schaffen. Diskri-
minierend ist zum Beispiel:
# Die Ehepaarrente wird dem Mann über-
wiesen, auch wenn die Frau berufstätig
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war. Sie muss ein Gesuch stellen, um die
Hälfte dieser Rente separat ausbezahlt zu
erhalten.
6 Für die AHV-Rente einer geschiedenen
Frau zählen nur die eigenen, oft lücken-
haften Beitragsjahre. Wer nie Beiträge be-
zahlt hat, bekommt die Minimalrente. Erst
wenn der Ex-Gatte gestorben ist, werden
seine Beiträge in gewissen Fällen ange-
rechnet.
# Eine Hausfrau, die invalid wird, hat kei-
nen Anspruch auf Eingliederungsmassnah-
men. Die IV setzt voraus, sie bleibe ihr
Leben lang «nicht aktiv». Ausnahmen wer-

EG: Frauenlöhne bis
ein Drittel tiefer
Frauen verdienen in der Europäischen Ge-
meinschaft bis zu einem Drittel weniger
als Männer. Dies geht aus einem Bericht
der Kommission über die Frauen in der
EG hervor, der am 18. August in Brüssel
veröffentlicht wurde.
Die Löhne für Männer und Frauen gehen
am stärksten in der Industrie und in der
Landwirtschaft auseinander. Niedriger ent-
löhnt als Männer werden Frauen vor allem
in der Bundesrepublik, in Grossbritannien
und in den Niederlanden. In Frankreich
und in Italien sind die Lohnunterschiede
weniger krass.
Die Situation der Schweizer Frau in der
Wirtschaft ist im EG-Bericht nicht berück-
sichtigt. Der erste Teil der eidgenössi-
sehen Untersuchung über die Stellung der
Frau in der Schweiz (von dem kürzlich der
dritte Teil erschienen ist) hat aber ähn-
liehe Ergebnisse gezeigt: So verdienen
Frauen auch hier rund ein Viertel weniger
als Männer.
Seit 1975 hat die Arbeitslosigkeit bei Frau-
en stärker zugenommen als bei Männern.

den nur gemacht, wenn es die sozialen
Verhältnisse erfordern.
Zahlreiche Pensionskassen kennen kein
Beitrittsobligatorium für die verheiratete
Frau, andere verweisen sie von vornherein
auf die reine Sparversicherung. Die mei-
sten Pensionskassen zahlen den Frauen,
die den Beruf (vorübergehend) aufgeben,
ihre Ansprüche bar aus. Damit zerstören
sie die eigene Altersvorsorge der Frau.
In der Krankenversicherung dürfen die
Frauenprämien bis 10 Prozent höher ange-
setzt werden als die Männerprämien, was
in der Regel denn auch getan wird.

1975 war jede dritte Frau in der Gemein-
schaft ohne Beschäftigung, 1977 stieg der
Anteil der arbeitslosen Frauen auf 40 Pro-
zent, heute liegt er bei 44,5 Prozent.

Auch der Ständerat
ist für den Gegenvorschlag
In voller Übereinstimmung mit dem Natio-
nalrat soll der Ständerat die Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» ab-
lehnen, den Gegenvorschlag des Bundes-
rates gutheissen und eine Motion des Na-
tionalrats genehmigen, welche die mög-
liehst rasche Beseitigung von Diskriminie-
rungen der Frau fordert. In diesem Sinn
hat in Bern die Vorberatende Kommission
des Ständerats entschieden, wie am 10.
August bekanntgegeben wurde.
Die Verwerfung des Volksbegehrens und
die Zustimmung zum Gegenvorschlag er-
folgten mit acht zu zwei Stimmen bei vier
Enthaltungen, während die Motion des Na-
tionalrats von der SR-Kommission mit al-
len gegen zwei Stimmen gutgeheissen
wurde. Wie Arthur Hänselberger (FDP),
Bern), Kommissionspräsident, weiter mit-
teilte, werden die Ständeräte Peter Hefti
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